
 

Öffentliche Bekanntmachung  
gemäß § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

und gem. § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

Die Windpark Sauren Kämpen Entwicklungs GmbH & Co. KG beantragt mit Antrag vom 
13.11.2024, die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage in der Gemeinde 
Anröchte, Gemarkung Anröchte, Flur 1, Flurstücke 19. 
 
Standortdaten der Anlage: 
 

 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage des 
Typs Nordex N163/6.X mit einem Rotordurchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 
7.000 kW. Die Gesamthöhe der Anlage beträgt 199,50 m. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes) und den Bestimmungen des BImSchG bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Antragsteller hat die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 7 Abs. 3 UVPG beantragt. Der Kreis Soest als zuständige Genehmigungsbehörde erachtet dies 
aufgrund potentieller Umweltauswirkungen als zweckmäßig, daher kann die Vorprüfung entfallen 
und es wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit der 9. BIm-
SchV (9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 
 
Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte, Frau Brigit Hendriks, b.hendriks@anro-
echte.de, 02947 888-600 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:30 – 12:00 Uhr, Montag bis Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr, 
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr. 
 
Kreisverwaltung Soest, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest, Herr Harald Münstermann, harald.muens-
termann@kreis-soest.de, 02921 30-3822. 
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 08:00 – 16:00 Uhr, Donnerstag 08:00 – 17:00 Uhr, Freitag 
08:00 – 12:00 Uhr 
 
Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erfor-
derlichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens können gemäß § 10 Abs. 8 
S. 3 und 4 BImSchG vom 24.01.2025 bis 24.02.2025 auf der Internetseite des Kreises Soest  
 
 
https://bauaufsicht-online.kreis-soest.de/onlinebimsch/loginOeffentlich.htm 
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eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen kann eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. 
Die ausgelegten Antragsunterlagen enthalten folgende entscheidungserhebliche Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen des Vorhabens:  
 

▪ gutachterlicher UVP-Bericht gemäß § 4e der 9. BImSchV zur Ermittlung aller Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens  

▪ Herstellerangaben zur Schallemission und zu Schallreduzierungsmaßnahmen der Anlagen 
sowie eine gutachterlich erstellte Prognose der Schallimmissionen  

▪ gutachterliche Prognose zum Schattenwurf sowie Herstellerangaben zu einem Schatten-
wurfabschaltmodul  

▪ gutachterliche Artenschutzprüfung zur Beurteilung der Verbotstatbestände des § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) für die Avifauna und Fledermäuse einschließlich vorge-
sehener Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen  

▪ gutachterliche Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie Ermittlung von Aus-
gleich und Ersatz nach §§ 14 – 17 BNatSchG  

▪ landschaftspflegerischer Begleitplan nach § 33 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen (LNatSchG NRW)  

▪ Herstellerangaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
▪ Herstellerangaben zum Abfallanfall und zur Abfallentsorgung  

 
 
Zusätzlich wird das Vorhaben über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen un-
ter https://uvp-verbund.de/nw bekannt gemacht. 
 
Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen das Vorhaben können vom 24.01.2025 
bis zum 24.03.2025 bei der Gemeinde Möhnesee sowie der Kreisverwaltung Soest vorgebracht 
werden.  
 
Mit Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Ihre Einwendungen richten Sie an: 
 

• Per E-Mail: immissionsschutz@kreis-soest.de 
 

• Kreis Soest, Immissionsschutz, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest 
 

• Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte 
 

• An die oben genannten Kontaktdaten. 
 
 
Die Einwendungen müssen schriftlich oder elektronisch erhoben werden und Namen (Vor- und 
Zuname) sowie die volle leserliche Anschrift des Einwenders enthalten. Einwendungen, die Name 
und Adresse des Einwenders nicht eindeutig erkennen lassen, können im Verfahren nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, wieso das Vorhaben für unzulässig gehalten wird 
(substantiierte Einwendung). 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschreiben an den Antragsteller zur Stellung-
nahme weitergegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden dabei Name und Anschrift 
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unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung er-
forderlich sind. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen im 
Antragsverfahren unter Beteiligung der Fachbehörden gewertet.  
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Genehmigungsbehörde die rechtzeitig gegen das Vor-
haben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen erho-
ben haben, erörtern. Der Erörterungstermin kann auch in Form einer Onlinekonsultation oder durch 
eine Video- oder Telefonkonferenz erfolgen. Bei einer Onlinekonsultation ist dem Antragsteller und 
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, innerhalb einer vorher bekannt zu machenden 
Frist Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder elektronisch zu äußern. Die Frist soll mindestens 
eine Woche betragen. 
 
Auf einen Erörterungstermin soll verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
Ein Erörterungstermin ist in diesem Verfahren vom Antragsteller nicht beantragt worden. 
 
Entstehende Kosten durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen können nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag an die 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wird hin-
gewiesen. 
 
 
Soest, den 10.01.2025 
 
Kreis Soest - Die Landrätin 
- Bauen und Immissionsschutz – 
Geschäftszeichen: 63.03.1041-63.91.01-20240893 
 
Im Auftrag 
gez. 
 
Münstermann 
 
 


